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Verordnung über die Abhaltung des Studienbetriebs in der 
lehrveranstaltungsfreien Zeit im Bereich der Fort- und Weiterbildung 
sowie im Bereich der Primar- und Sekundarpädagogik für einzelne 
Studierendengruppen 
 
Gemäß § 3 Abs. 2 Hochschul-Zeitverordnung, BGBl.II Nr. 202/2007 i. d. g. F., 
wird mit Beschluss der Studienkommission vom 10.9.2015 verordnet: 

 

§ 1 
 
Aus organisatorischen Gründen wird für die Durchführung der 
Lehrveranstaltungen im Bereich des Lehrangebots der Fort- und Weiterbildung 
die lehrveranstaltungsfreie Zeit bis auf weiteres aufgehoben. 
 
§ 2 
 
Aus organisatorischen Gründen wird für die Durchführung der 
Lehrveranstaltungen und pädagogisch praktischen Studien im Bereich der 
Studien Primarpädagogik, Lehramt Volksschule, Lehramt Allgemeine 
Sonderschule und Lehramt Neue Mittelschule für einzelne Studierendengruppen 
für die Teilnahme an Exkursionen die lehrveranstaltungsfreie Zeit im September 
2015 aufgehoben. 
 
 
§ 3  

Diese Verordnung tritt mit dem Tag ihrer Kundmachung in Kraft. 

 

Innsbruck, am 23.9.2015 

 

Prof. OStR Dr.  Maria Schaffenrath 
Vorsitzende der Studienkommission 

 


